Barrierefreiheit für Atemwegsbehinderte  - Unterschriftenaktion des SHV Probleme mit dem Passivrauchen  e.V.

Tabakrauch ist für Atemwegsbehinderte eine Barriere. Nur rauchfreie Anlagen, Einrichtungen, Gebäude etc. sind für Atemwegsbehinderte barrierefrei. 

Nur in rauchfreier Umgebung ist  für Atemwegsbehinderte eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben möglich. 

 Ich fordere,

1.  dass sich die Behindertenverbände mit dem Recht zu Verhandlungen nach § 13  Abs.3 des Gesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen (BGG)  vom 01.05.2002 (Fundstelle: BGBl I 2002), für die Barrierefreiheit für Atemwegsbehinderte einsetzen.

2. dass  diese Verbände Zielvereinbarungen nach § 5 BGG zur Herstellung der Barrierefreiheit  für Atemwegsbehinderte mit den Unternehmen oder Unternehmensverbänden der verschiedenen  Wirtschaftsbranchen aufnehmen, die für ihren jeweiligen sachlichen und räumlichen Organisations- oder Tätigkeitsbereich getroffen werden.

Ich bin damit einverstanden, dass diese Liste mit meiner Unterschrift  an diese  Verbände weitergegeben wird.
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Bitte sammeln Sie weitere Unterschriften. Listenformulare können Sie kopieren. Gesammelte Unterschriften senden  Sie bitte an: 

Johannes Foerster, SHV Probleme mit dem Passivrauchene.V., Gustav-Freytag-Str.24, 48161 Münster,  Tel.:02533/4844

Weitere Formulare finden Sie auf der Website: www.problem-passivrauchen.de       
